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ANFRAGE 

der Abgeordneten VETTER, KOPPENSTEINER 

und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend steuerliche Behandlung der von Kultur- und 

Sportvereinen durchgeführten Veranstaltungen 

In der Anfragebeantwortung 800/AB vom 17.12.1980 stellte 

der Bundesminister für Finanzen zwar fest, daß der Aner­

kennung des gesamten Vereinsaufwandes als Betriebsausgabe 

bei der Besteuerung des wirtschaftlichen Geschäftsbetrie­

bes ein eindeutiger Gesetzesbefehl entgegenstehe. Ab­

schließend erklärte er jedoch w8rtlich: "Es wird aller­

dings noch zu prüfen sein, ob nicht aus F8rderungser­

wägungen und aus verwaltungsökonomischen Gründen eine Ba­

gatellregelung im Erlaßwege ins Auge gefaßt werden kann. /I 

Die unterfertigten Abgeordneten richten nunmehr an den Bun­

desminister für Finanzen folgende 

A n fra g e : 

1. Ist eine solche Prüfung bereits erfolgt? 

2. Wenn ja, was war das Ergebnis der Prüfung und wann ist 

mit einer Bagatellregelung im Erlaßwege zu rechnen? 

3. Wenn eine solche Prüfung noch nicht erfolgt ist, sind 

Sie bereit, eine solche umgehend durchführen zu lassen, 

um möglichst rasch eine entsprechende BagatellregeZunq 

im ErZaßwege vornehmen zu können? 
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